
 

 

Z-43.12-243  20. September 2015   
20. September 2020  

Austroflamm GmbH 

Austroflamm-Platz 1 

4631 Krenglbach 

ÖSTERREICH  

 

Raumluftunabhängiger Kaminofen "Mono"  

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 
20. September 2010. 
Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

Rudolf Kersten 
Referatsleiter  

Beglaubigt 

 

 

06.10.2015 III 52-1.43.12-35/15 

über die Verlängerung der Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 20. September 2010 
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